
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Passgesetzes 1992 
§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Die Gestaltung der Reisepässe und Personalausweise wird entsprechend den 

international üblichen Anforderungen an Reisedokumente durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates bestimmt. Für Diplomatenpässe ist dabei das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten herzustellen. 

(2) Die Gestaltung der Reisepässe und Personalausweise wird entsprechend den 
international üblichen Anforderungen an Reisedokumente durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 
Nationalrates bestimmt. Für Diplomatenpässe ist dabei das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten herzustellen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
(5) Reisepässe sind mit einem aus kurzer Distanz kontaktlos auslesbaren 

elektronischen Datenträger zu versehen, auf dem Namen, Geburtsdaten, Geschlecht, 
Lichtbild, Staatsbürgerschaft, ausstellende Behörde, Art des Dokuments, 
Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Passnummer und die Seriennummer des 
Datenträgers gespeichert werden. Die Daten sind durch technische Verfahren gegen 
unrechtmäßige Veränderung und Ermittlung zu sichern. Die Authentizität, Integrität 
und Vertraulichkeit der gespeicherten Daten ist vom Bundesminister für Inneres durch 
kryptographische Maßnahmen elektronisch sicherzustellen. Das technische Verfahren 
zur Auslesung der Daten aus dem elektronischen Datenträger ist insbesondere so zu 
gestalten, dass ein erfolgreicher Auslesevorgang einen optischen Zugriff auf die 
Datenseite des Reisepasses voraussetzt. Der Austausch von Daten zwischen 
Passlesegerät und dem im Reisepass enthaltenen elektronischen Datenträger darf nur in 
verschlüsselter Form erfolgen. 

(5) Reisepässe sind mit einem aus kurzer Distanz kontaktlos auslesbaren 
elektronischen Datenträger zu versehen, auf dem Namen, Geburtsdaten, Geschlecht, 
Lichtbild, Papillarlinienabdrücke von zwei Fingern, Staatsbürgerschaft, ausstellende 
Behörde, Art des Dokuments, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdatum, Passnummer und 
die Seriennummer des Datenträgers gespeichert werden. Die Daten sind durch 
technische Verfahren gegen unrechtmäßige Veränderung und Ermittlung zu sichern. 
Die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit der gespeicherten Daten ist vom 
Bundesminister für Inneres durch kryptographische Maßnahmen elektronisch 
sicherzustellen. Das technische Verfahren zur Auslesung der Daten aus dem 
elektronischen Datenträger ist insbesondere so zu gestalten, dass ein erfolgreicher 
Auslesevorgang einen optischen Zugriff auf die Datenseite des Reisepasses 
voraussetzt. Der Austausch von Daten zwischen Passlesegerät und dem im Reisepass 
enthaltenen elektronischen Datenträger darf nur in verschlüsselter Form erfolgen. 
Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die Papillarlinienabdrücke nur durch Inhaber 
eines eigens dafür vorgesehenen Zertifikates ausgelesen werden können. 

§ 4a. (1) Für bestimmte Anlassfälle können gewöhnliche Reisepässe, die über 
keine Datenträger gemäß § 3 Abs. 5 verfügen, mit einer verkürzten Gültigkeitsdauer 
ausgestellt werden, wenn 

§ 4a. (1) … 

1. bis 2. … 1. bis 2. … 
3. der Reisepass nur der Einreise in das Bundesgebiet dient. 3. der Reisepass nur der Einreise in das Bundesgebiet dient oder 
 4. die Abnahme der Papillarlinienabdrücke der Finger einer oder beider Hände 

vorübergehend nicht möglich ist. 
§ 8. (1) Mündige Minderjährige können die Ausstellung eines Reisepasses selbst § 8. (1) Mündige Minderjährige können die Ausstellung eines Reisepasses selbst 

190/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

1 von 6



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beantragen. Die Ausstellung bedarf in solchen Fällen der Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters; diese ist vom Antragsteller nachzuweisen. 

beantragen. Die Ausstellung bedarf in solchen Fällen der Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters; diese ist vom Antragsteller nachzuweisen und gilt für das gesamte 
Verfahren. 

§ 11. (1) und (2) … § 11. (1) und (2) … 
(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 ist bei gewöhnlichen Reisepässen, 

die nach dem 31. Dezember 1995 ausgestellt wurden, auf Antrag eine Verlängerung 
der Gültigkeitsdauer bis zu einem Jahr, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2006 
zulässig, soweit nicht Gründe für eine Passversagung (§ 14) oder Passentziehung (§ 
15) vorliegen. § 14 Tarifpost 9 Abs. 1 Z 2 des Gebührengesetzes 1957, BGBl. Nr. 267, 
gilt diesfalls nicht. 

 

§ 14. (1) Die Ausstellung, die Erweiterung des Geltungsbereiches und die 
Änderung eines Reisepasses sind zu versagen, wenn 

§ 14. (1) … 

1. der Paßwerber seine Identität nicht nachzuweisen vermag, 1. der Passwerber seine Identität nicht zweifelsfrei nachzuweisen vermag oder die 
erforderliche Mitwirkung verweigert, 

§ 15. (1) bis (5) … § 15. (1) bis (5) … 
 (2a) Dienst- oder Diplomatenpässe sind zu entziehen, wenn die Voraussetzungen 

für eine Ausstellung nicht mehr vorliegen. 
§ 16 (1) Die Ausstellung, die Erweiterung des Geltungsbereiches, die Änderung, 

die Entziehung und die Einschränkung von Reisepässen obliegen 
§ 16. (1) … 

1. und 2. … 1. und 2. … 
3. bei Diplomatenpässen dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten. 3. bei Diplomatenpässen dem Bundesminister für europäische und internationale 

Angelegenheiten. 
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde (Abs. 1) kann mit Zustimmung einer 

Gemeinde ihres Sprengels - ausgenommen der Gemeinde des Sitzes der Behörde - 
durch Verordnung bestimmen, dass Anträge auf Ausstellung, Erweiterung des 
Geltungsbereiches und Änderung eines gewöhnlichen Reisepasses beim Bürgermeister 
eingebracht werden können. Die Verordnung ist durch Anschlag am Gemeindeamt 
bekannt zu machen. Besteht eine solche Ermächtigung, dann können derartige Anträge 
beim Bürgermeister der Gemeinde, in der der Antragsteller seinen Wohnsitz hat, 
eingebracht werden. Der Bürgermeister hat den Antrag unverzüglich an die Behörde 
weiterzuleiten. Er ist in solchen Fällen darüber hinaus dazu ermächtigt, sich die 
Identität des Passwerbers nachweisen zu lassen und die Erledigung durch Ausfolgung 
zuzustellen. In der Verordnung kann der Bürgermeister zudem ermächtigt werden, die 
Übereinstimmung des Antrages mit vorgelegten Urkunden zu bestätigen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde (Abs. 1) kann mit Zustimmung einer 
Gemeinde ihres Sprengels - ausgenommen der Gemeinde des Sitzes der Behörde - 
durch Verordnung bestimmen, dass Anträge auf Ausstellung, Erweiterung des 
Geltungsbereiches und Änderung eines gewöhnlichen Reisepasses beim Bürgermeister 
eingebracht werden können. Die Verordnung ist durch Anschlag am Gemeindeamt 
bekannt zu machen. Besteht eine solche Ermächtigung, dann können derartige Anträge 
beim Bürgermeister der Gemeinde, in der der Antragsteller seinen Wohnsitz hat, 
eingebracht werden. Der Bürgermeister hat den Antrag samt Papillarlinienabdrücke an 
die Behörde weiterzuleiten. Er ist in solchen Fällen darüber hinaus ermächtigt, sich die 
Identität des Passwerbers nachweisen zu lassen, Papillarlinienabdrücke abzunehmen, 
bisher im Besitz des Passwerbers befindliche Reisepässe gegebenenfalls zu entwerten 
sowie die Erledigung durch Ausfolgung zuzustellen. In der Verordnung kann der 
Bürgermeister zudem ermächtigt werden, die Übereinstimmung des Antrages mit 
vorgelegten Urkunden zu bestätigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 17. (1) Die Behörden haben über Anträge auf Ausstellung, Erweiterung des 

Geltungsbereiches und Änderung von gewöhnlichen Reisepässen binnen drei Monaten 
zu entscheiden, widrigenfalls die Rechtsfolge des § 73 Abs. 2 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, eintritt. 

§ 17. (1) Die Behörden haben über Anträge auf Ausstellung, Erweiterung des 
Geltungsbereiches und Änderung von gewöhnlichen Reisepässen binnen drei Monaten 
zu entscheiden, widrigenfalls gilt § 73 Abs. 2 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) , BGBl. Nr. 51. 

§ 19. (1) und (2) … § 19. (1) und (2) … 
 (2a) In der Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 ist vorzusehen, dass sich 

Personalausweise für Minderjährige, die bei Antragstellung das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, farblich von anderen Personalausweisen unterscheiden. 

(3) Eine Änderung der die Person oder den Wohnort des Inhabers betreffenden 
Eintragungen im Personalausweis ist unzulässig. 

(3) Eine Änderung der die Person des Inhabers betreffenden Eintragungen im 
Personalausweis ist unzulässig. 

(4) … (4) … 
(5) Die Ausstellung, die Entziehung und die Einschränkung von 

Personalausweisen sowie die Miteintragung von Kindern und die Ungültigerklärung 
einer Miteintragung obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im örtlichen 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion dem Bürgermeister, die Entziehung, die 
Einschränkung der Gültigkeitsdauer sowie die Ungültigerklärung einer Miteintragung 
auch den Vertretungsbehörden. 

(5) Die Ausstellung, die Entziehung und die Einschränkung von 
Personalausweisen sowie die Miteintragung von Kindern und die Ungültigerklärung 
einer Miteintragung obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im örtlichen 
Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion dem Bürgermeister; die Ausstellung, 
die Entziehung, die Einschränkung der Gültigkeitsdauer sowie die Ungültigerklärung 
einer Miteintragung auch den Vertretungsbehörden. 

(6) bis (8) … (6) bis (8) … 
§ 22a. (1) Die Passbehörden sind ermächtigt, bei Antragstellung auf Ausstellung 

eines Reisepasses oder Personalausweises 
§ 22a. (1) … 

a) bis j) … a) bis j) … 
 k) die Papillarlinienabdrücke zweier Finger, 
k) Unterschrift sowie l) Unterschrift sowie 
l) das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz) 

und 
m) das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-

Gesetz) und 
m) Namen, Geschlecht und Geburtsdaten miteingetragener Kinder n) Namen, Geschlecht und Geburtsdaten miteingetragener Kinder 
des Antragstellers zum Zwecke der Einbringung dieser Daten in den Reisepass 

oder Personalausweis zu verarbeiten und diese Daten hiefür dem Dienstleister gemäß § 
3 Abs. 6 zu überlassen. 

… 

(2) … (2) … 
(3) Für eine Ermittlung der Daten nach Abs. 2 dürfen als Auswahlkriterium nur 

Namen, Geburtsdaten, Reisepass- oder Personalausweisnummer, eine Verfahrenszahl 
oder das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz) 
verwendet werden. Die Beauskunftung des Lichtbildes und des Unterschriftsbildes ist 

(3) Für eine Ermittlung der Daten nach Abs. 2 dürfen als Auswahlkriterium nur 
Namen, Geburtsdaten, Reisepass- oder Personalausweisnummer, eine Verfahrenszahl 
oder das bereichsspezifische Personenkennzeichen (bPK, § 9 E-Government-Gesetz) 
verwendet werden. Die Beauskunftung des Lichtbildes und des Unterschriftsbildes ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nur zulässig, wenn dies eine notwendige Voraussetzung für die Erfüllung einer 
behördlichen Aufgabe darstellt. 

nur zulässig, wenn dies eine notwendige Voraussetzung für die Erfüllung einer 
behördlichen Aufgabe darstellt. Papillarlinienabdrücke dürfen ausschließlich für die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

§ 22b. (1) Die Passbehörden dürfen die Daten nach § 22a Abs. 1 sowie ab dem 
Zeitpunkt der Ausstellung 

§ 22b. (1) Die Passbehörden dürfen die Daten nach § 22a Abs. 1 mit Ausnahme 
der lit. k sowie ab dem Zeitpunkt der Ausstellung 

a) bis h) … a) bis h) … 
im Rahmen einer zentralen Evidenz verarbeiten. Der Bundesminister für Inneres 

übt für die Passbehörden sowohl die Funktion des Betreibers gemäß § 50 DSG 2000 
als auch jene des Dienstleisters im Sinne des § 4 Z 5 DSG 2000 aus. Zweck dieser 
Verarbeitung ist es, eine Behörde gemäß Abs. 4 über die erfolgte Ausstellung eines 
Reisepasses oder Personalausweises oder über ein Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz in Kenntnis zu setzen. 

… 

 Zurverfügungstellung von Zertifikaten 
 § 22d. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, den Passbehörden, den 

Grenzkontrollbehörden und den Sicherheitsbehörden zur Wahrnehmung von Aufgaben 
der Kriminal- und Sicherheitspolizei sowie – im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten - den Behörden 
anderer Staaten das Auslesen der auf den Datenträgern in den Reisepässen 
gespeicherten Papillarlinienabdrücke durch die Zurverfügungstellung entsprechender 
Zeritifikate zu ermöglichen. 

 (2) Zertifikate dürfen an Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
überlassen werden, wenn die dafür auf Gemeinschaftsebene festgelegten 
Rahmenbedingungen vom betreffenden Mitgliedstaat eingehalten werden. Anderen 
Staaten dürfen sie nur zur Verfügung gestellt werden, wenn der Staat angemessene 
Datenschutzstandards einhält, sich den innergemeinschaftlichen Rahmenbedingungen 
vergleichbaren Regelungen unterwirft und verpflichtet, diese Daten nur für Zwecke der 
Grenzkontrolle zu verwenden. 

§ 25. (1) bis (7) … § 25. (1) bis (7) … 
(8) § 11 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2005 tritt mit 

26. Oktober 2005 in Kraft. 
(8) … 

(8) Die §§ 3, 3 Abs. 2, 2a und 5 bis 10, 4, 4a, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7, 8 Abs. 3, 4 
und 5, 9 Abs. 3 und 5, 10, 10a, 10a Abs. 2, 11 Abs. 1, 12 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 1, 14 
Abs. 1 und 3, 15 Abs. 5, 16 Abs. 1 und 2, 4, 5 und 6, 17 Abs. 2, 18 Abs. 1, 19 Abs. 6, 
22 Abs. 2, 22a, 22b, 22c und 25c treten mit dem gemäß § 3 Abs. 8 festgelegten 
Zeitpunkt in Kraft. Gleichzeitig tritt § 20 außer Kraft. Mit Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes, in der Fassung des BGBl. I Nr. 44/2006, darf ein Probebetrieb 

(9) Die §§ 3, 3 Abs. 2, 2a und 5 bis 10, 4, 4a, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7, 8 Abs. 3, 4 
und 5, 9 Abs. 3 und 5, 10, 10a, 10a Abs. 2, 11 Abs. 1, 12 Abs. 1 und 2, 13 Abs. 1, 14 
Abs. 1 und 3, 15 Abs. 5, 16 Abs. 1 und 2, 4, 5 und 6, 17 Abs. 2, 18 Abs. 1, 19 Abs. 6, 
22 Abs. 2, 22a, 22b, 22d und 25c treten mit dem gemäß § 3 Abs. 8 festgelegten 
Zeitpunkt in Kraft. Gleichzeitig tritt § 20 außer Kraft. Mit Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes, in der Fassung des BGBl. I Nr. 44/2006, darf ein Probebetrieb 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durchgeführt werden; die allein für den Probebetrieb verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sind nach diesem unverzüglich zu löschen, spätestens jedoch mit In- Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes. 

durchgeführt werden; die allein für den Probebetrieb verarbeiteten personenbezogenen 
Daten sind nach diesem unverzüglich zu löschen, spätestens jedoch mit In- Kraft-
Treten dieses Bundesgesetzes. 

(9) Die bis zum In-Kraft-Treten des Passgesetzes, in der Fassung des BGBl. I Nr. 
44/2006, in den Registern der Passbehörden verwendeten ZMR-Zahlen dürfen bis zu 
diesem Zeitpunkt weiterverwendet werden. 

(10) Die bis zum In-Kraft-Treten des Passgesetzes, in der Fassung des BGBl. I 
Nr. 44/2006, in den Registern der Passbehörden verwendeten ZMR-Zahlen dürfen bis 
zu diesem Zeitpunkt weiterverwendet werden. 

 (11) Die §§ 3 Abs. 2 und 5, 4a Abs. 1 Z 4, 8 Abs. 1, 14 Abs. 1 Z 1, 15 Abs. 2a, 16 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 3, 17 Abs. 1, 19 Abs. 2a, 3 und 5, 22a Abs. 1 und 3, 22b Abs. 1, 
22d und 26 treten mit dem gemäß § 3 Abs. 8 festzulegenden Zeitpunkt in Kraft, 
gleichzeitig tritt § 11 Abs. 3 außer Kraft. Mit Kundmachung dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung BGBl. I Nr. XX/2008, darf ein Testbetrieb durchgeführt werden; die allein 
für den Testbetrieb verwendeten personenbezogenen Daten sind nach diesem 
unverzüglich zu löschen, spätestens jedoch mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes. 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Inneres, soweit es sich um Diplomatenpässe handelt, der Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten, hinsichtlich des § 23 die Bundesregierung betraut. 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Inneres, soweit es sich um Diplomatenpässe handelt, der Bundesminister für 
europäische und internationale Angelegenheiten, hinsichtlich des § 23 die 
Bundesregierung betraut. 

Artikel 2 

Änderung des Gebührengesetzes 1957 
§ 14. TP 9 (1) … § 14. TP 9 (1) … 
(2) … (2) … 
1. Personalausweis …………………………………………..56,70 Euro 1. … 
 1a. Personalausweis gemäß § 19 Abs . 2a Passgesetz …………….…....26,30 Euro 
(5) … In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 4 sowie des Abs. 2 Z 2 steht der 

Gebietskörperschaft der gesamte Betrag zu. 
(5) … In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 4 sowie des Abs. 2 Z 1a und 2 steht der 

Gebietskörperschaft der gesamte Betrag zu. 
§ 37. (1) bis (20) … § 37. (1) bis (20) … 
 (21) § 14 Tarifpost 9 Abs. 1 Z 1a und Abs. 5, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xx/2008, treten gleichzeitig mit dem Bundesgesetz, mit dem das 
Passgesetz geändert wird, BGBl. I Nr. xx/2008, in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Konsulargebührengesetzes 1992 
Anlage zu § 1 Tarifpost 6 (1) bis (4) … Anlage zu § 1 Tarifpost 6 (1) bis (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (5) Ausstellung eines Personalausweises gemäß § 19 Abs. 2 Passgesetz 1992 

……………………………………………………………………………….…..57 Euro 
 (6) Ausstellung eines Personalausweises gemäß § 19 Abs. 2a Passgesetz 

1992……………………………………………………………………………...27 Euro 
§ 17. (1) bis (9) … § 17. (1) bis (9) … 
 (10) Tarifpost 6 in der Anlage zu § 1, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2008, tritt gleichzeitig mit dem Bundesgesetz, mit dem das Passgesetz geändert 
wird, BGBl. I Nr. xx/2008, in Kraft. 
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